
 

 



 

 

1 .  A L L G E M E I N  
1 . 1 .  GELTUNGSBEREICH  
Dieses Spesenreglement gilt für alle Elite Athlet:innen von Swiss Aquatics Water Polo, welche an offiziellen 
Kadermassnahmen der Damen & Herren Elite Nationalmannschaft teilnehmen.  
 

1 . 2 .  DEF INIT ION DES  SPES EN BE GRIFFS  
Als Spesen im Sinne diesen Leitlinien gelten die Auslagen, die der unter 1.1 genannten Personengruppe zur 
Anreise und Rückreise, an die unter 1.1 genannten Massnahmen angefallen sind. Die entsprechenden Personen 
sind verpflichtet, ihre Reisepesen möglichst tief zu halten. Spesen sind kein Honorar oder Entschädigungen. 
Spesen sollen ausschliesslich der tatsächlichen Kosten der An- und Abreise decken.  
 

1 . 3 .  GRUNDSATZ DER  SPESENR ÜCKERSTATTUNG  
Die Reisespesen werden grundsätzlich effektiv nach Spesenereignis und gegen Originalbeleg abgerechnet.  
 

2 .  F A H R T  K O S T E N  
2 . 1 .  ZUG,  TRAM,  BUS  
Für die An- und Abreise an Kadermassnahmen wird das Zugticket 2. Kl. vergütet, sofern ein Originalbeleg 
eingereicht wird. Nicht akzeptiert werden Ticketpreise wie unter 2.2. 
 
Bsp. Originalbelege: 
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2 .2 .  PRIVATWAGEN  
Grundsätzlich sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. 
 
Wird dennoch mit dem Privatwagen angereist so werden ausschliesslich, die Kosten eines 2. KL ½ Tax Zugtickets 
dem oder der Fahrenden vergütet. Um die Kosten möglichst tief zu halten, wird empfohlen Fahrgemeinschaften 
zu bilden. Nicht akzeptiert werden Kilometer-Entschädigungen und Benzin Belege.  
 
Bsp. Beleg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 .3 .  FLUGZEUG  
Grundsätzlich ist der Zug zu benützen. In Ausnahmefälle, wie zum Beispiel Auslandsaufenthalt, kann in vorheriger 
Absprache mit dem oder der Teammanager:in den Flugverkehr benutzt werden. Für Flugreisen wird das 
„Economy Class“ Ticket vergütet, sofern ein Originalbeleg eingereicht wird. 
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3 .  A D M I N I S T R A T I V E  B E S T I M M U N G E N  
3 . 1 .  SPES ENABREC HNUNG UND V ISUM  
Für die Spesenabrechnung ist das vom Schweizerischen Schwimmverband vorgeschriebene Formular zu 
benützen. (siehe www.swiss-aquatics.ch > Verband > Organisation > Statuten | Reglemente > Spesen > 
Spesenformular) 
 
Die Spesenabrechnungen sind nach Beendigung des Spesenereignisses zu erstellen und zusammen mit den 
entsprechenden Spesenbelegen dem oder der Teammanager:in als ein PDF zum Visum vorzulegen. Belege, die 
der Spesenabrechnung beigelegt werden müssen, sind Originalzugtickets für ÖV Reisen und Zugticketpreise bei 
Anreise mit dem PW. Spesen, die innerhalb von einer Woche nach Ende der Massnahme nicht eingefordert 
werden, verfallen ersatzlos. 
 
 
Bsp. Spesenabrechnung inkl. Belege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swiss-aquatics.ch/
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3 .2 .  SPES ENRÜCKERSTATTUNG  
Die Spesenrückerstattung erfolgt in der Regel über den folgenden Lohnlauf resp. mit dem folgenden 
Zahlungslauf innerhalb von 30 Tagen nach dem Einreichen des Spesenformulars. 
 
 

3 . 3 .  SPES EN MISS B RAUCH  
Wir ein Spesenmissbrauch erkannt, so werden den Betroffenen bis aufs weitere keine Reisespesen rückerstattet 
und eine Rückzahlung kann gefordert werden.  


